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Sobald die Gäſte geſättigt waren, wurde wieder abgeräumt und dann
getanzt und getrunken bis in den Morgen hinein. Die auswärtigen Gäſte
waren bei befreundeten Familien untergebracht, und nachdem alle Feſt
teilnehmer einige Stunden geruht hatten, fam man am anderen Vormittag
wieder im Hochzeitshauſe zuſammen. Hier war die übrig gebliebene Suppe
aufgewärmt worden, und wenn man gegeſſen hatte, ging man in Trupps
durch das Dorf, überall vorſprechend, überall wenigſtens mit Schnaps
bewirtet. Die großen Bauern ließen es ſich nicht nehmen, die auswärtigen
Gäſte zum Mittageſſen einzuladen. Meiſt wurde „Mehlbeutel mit buntem
Schnitt“ (reichlich Roſinen und Bacpflaumen in den Teig getan) und dazu
gefochter geräucherter Schweinstopf gegeben. Schlich ſich einer heimlich aus
den Trupps fort und man entdeckte dies, dann ging man nach ihm auf die
Suche. Wenn man den Ausreißer fand, lud man ihn auf ein „Wagengeſtell"
(die Vorderräder eines A&erwagens) und führte ihn der Geſellſchaft wieder
zu. Nachmittags oder doch gegen Abend verlief ſich dann alles, um von den
Strapazen der beiden Feſttage auszuruhen.

Tod und Beerdigung.
Von jeher iſt der Tod als etwas Schreckliches und Geheimnisvolles den

Menſchen erſchienen und faſt allgemein herrſcht der Glaube, daß er ſich durch
mancherlei Vorzeichen ankündige. Noch heute achten viele auf dieſe.

Schreit die Eule ums Haus, ſo deutet dieſer Vorfall auf den nahen Tod
eines Bewohners. Läßt die Totenuhr (der gemeine Klopftäfer, Anobium
pertinax L) ihr Tick, Tic in dem Gebält der Wand hören, ſo iſt ein Sterbefall
in der Familie nahe. — Blüht eine weiße Roſe im Jahre zweimal oder zeigt
ſich zwiſchen den Vergißmeinnicht ein weißes, ſo ſind dies Anzeichen, daß bald
jemand ſtirbt. — Fällt beim Hinabſenken des Sarges einem Leichenträger die
Kopfbedeckung in das Grab, folgt der Träger bald dem Verſtorbenen nach.
Wirft der Maulwurf in der Nähe des Hauſes oder gar in demſelben auf, wird
bald das Grab für einen Hausgenoſſen gegraben. - Träumt man von Ver
ſtorbenen, muß man bald neue Tote beklagen. — Macht der Kettenhund ſich
durch ungewöhnliches, anhaltendes Heulen bemerkbar, gibt es einen Sterbe
fall im Dorfe. Klappern nachts die Hobel in der Tiſchlerwerkſtatt, gibt es
für den Tiſchler einen Sarg anzufertigen. — Wird beim Säen des Korns ein
Fehler gemacht, ſo daß eine Lücke im Kornfelde entſteht, reißt der Tod eine
Lücke in die Familie. Träumt man von weißer Wäſche, gibt es einen
Toten; dasſelbe iſt der Fall, wenn eine Henne kräht. — Die Betten darf man
nicht ſo aufſtellen, daß die Schläfer mit den Füßen nach der Tür zeigen; denn
ſonſt wird der Schläfer bald als Toter hinausgetragen. — Tragende Stuten
ſoll man nicht an den Leichenwagen ſpannen, ſonſt werfen ſie die Füllen.

Wer in den „Zwölften“, d. h. von Weihnachten bis Heilige Drei Könige
(6. Januar), den Zaun mit Wäſche behängt, muß im kommenden Jahre einen

Toten bekleiden. Nach Johanni (24. Juni) darf man die Wäſche nicht mehr
nachts draußen liegen laſſen, ſonſt bekommt ihr Träger Krebs und ſtirbt.
Steht eine Leiche über Sonntag im Drte, gibt es bald einen neuen Trauerfall.

-
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- Ereignet ſich ein Sterbefall zwiſchen Weihnachten und Neujahr, gibt es im
neuen Jahre viele Tote im Dorfe zu bellagen.

Iſt der Tod eingetreten, ſo öffnet man das Fenſter, damit die Seele einen
Ausweg finde; auch bringt man die Wanduhr zum Stehen und verhängt den
Spiegel. Der Tote darf ſich nicht ſpiegeln, ſonſt zieht er bald die nach ſich, die
mit ihm im Spiegel ſichtbar werden. Nach dem Todesfall bittet man alsbald
zwei Nachbarinnen, den Verſtorbenen zu waſchen. Den Lappen, mit dem ſie
waſchen, den Kamm, mit dem ſie den Toten fämmen, und die ausgekämmten
Haare legt man zu Füßen in den Sarg; „denn dat hört em“. Liegt der Tote
mit offenen Augen da, muß man ihm dieſe ſogleich ſchließen und die Augen
lider durch ein aufgelegtes Geldſtüc bis zum Eintritt der Totenſtarre in ihrer
Lage feſthalten. Bleiben die Augen geöffnet, ſo zieht der Tote bald ein
anderes Familienglied ſich nach. Iſt der Tod durch eine anſtecende Krankheit
hervorgerufen, ſuchen die Totenwäſcherinnen ſich dadurch zu ſchüßen, daß fie
einen Nelkenkopf in den Mund nehmen.

Vor 100 Jahren war es eine verbreitete Sitte, daß alte Leute ſich ſchon
bei ihren Lebzeiten einen Sarg anfertigen ließen. Ein Altenteiler, der zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts in Looſe lebte, hatte ſeinen Sarg (Doden
fieſt) auf der „Hille“ ſtehen. In den Sommermonaten pflegte er im Sarge

ſein Mittagsſchläfchen zu halten.
Der Sterbefall wurde in allen Häuſern des Ortes bekanntgegeben und

mit dieſer Aufgabe meiſtens eine arme Witwe betraut, die dann mit einem
Deckelkorb (Armforf) von Haus zu Haus ging und das Geſchehnis verkündete.
Im Korbe nahm ſie milde Gaben entgegen, beſonders Eßwaren, die ihr von
jeder Hausfrau nach alter Sitte willig und ohne vorhergehende Bitte gewährt
wurden. Sie beſtellte auch die Träger. Trat der Sterbefall zur Nachtzeit ein,
hielt man es für notwendig, alle Hausbewohner aufzuwecken und ihnen den
Vorfall zu fünden. Unterließ man es, ſo würden die Schläfer vom Toten
ſchlaf befallen werden, d. h. nie von ſelber aufwachen. Auch allen Haustieren,

ſogar den Bienen, ward der Todesfall angeſagt, ſonſt zog der Tote ſie nach
fich. Zu Hemmelmark hatte man dies einſt unterlaſſen. Da ſah eine Frau

Stöđen am hellen Mittage die Verſtorbene, wie zu ihren Lebtagen, zu ihren
Bienen gehen. Die Bienen ſtarben. Die Witwe hatte auch die Träger, in der
Regel ſechs, zu beſtellen. Der Träger Werk war ein Ehrenamt, für das ſie

nichts weiter als eine reichliche Bewirtung in Speiſe und Trank empfingen.
Handelte es ſich bei dem Verſtorbenen um eine ledige Perſon, ſo wählte man
ſechs Jünglinge zu Trägern, andernfalls ſechs verheiratete Männer.

Die Verſtorbenen wurden, angetan mit ihrem beſten Gewand, junge

Frauen nicht ſelten in ihrem Brautkleide, in den Sarg gelegt. Zuweilen

kleidete man ſie auch in ein weißes Totenhemd.

Die Beerdigung (Grabbeer, Arvbeer) fand meiſtens an einem Nach

mittage, jedoch ſelten vor dem fünften Tage ſtatt, und keiner der männlichen
Dorfgenoſſen entzog ſich ohne Grund der Beteiligung. Schon am

Vormittage erſchienen im Sterbehauſe die Verwandten und die Träger ſowie
der Nachbar, der den Leichenwagen fuhr. Sie alle wurden zu Mittag mit
friſcher Suppe bewirtet. Man glaubt, Anzeichen dafür gefunden zu haben,
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daß dies zähe Feſthalten an einer beſtimmten Beerdigungsſpeiſe ſeine Wurzel
in einer altheidniſchen Sitte hat. Nicht ſelten findet ſich in Hünengräbern
der Tote in einem Baumſarge beſtattet, der mit einer Rindshaut ausgekleidet
iſt. Brandpläte im Umkreiſe des Hügels und Reſte von Knochen des Rindes
faffen vermuten, daß die Sippe des Toten dort ein Grabmahl hielt, bei dem
die Teilnehmer das Fleiſch des Rindes oder einige Teile davon verſpeiſten.
Im Bauernhauſe hatte am Beerdigungstage der offene Sarg auf der

„Großen Diele“ in der Nähe des Herdes Aufſtellung gefunden, und zwar 10,
Daß der Tote mit den Füßen nach der Ausgangstür gerichtet war. Auf Bruſt
und Leib waren dieſem kleine Blumentränze gelegt, die je einen Viertelbogen
Papier umgaben, darauf man einen paſſenden Vers geſchrieben oder, wenn
man ſelber nicht ſchreiben konnte, von einem Schreibkundigen hatte ſchreiben
laſſen. Etwa eine Stunde, bevor man die Leiche fortführte, erſchien das
übrige Trauergefolge. Jeder Kommende trat ſchweigend an den Sarg und
betete ſtumm ein Vaterunſer. Darauf wurden alle mit Brot und Kuchen,
Braunbier, Branntwein und Met reichlich bewirtet, und zwar in alten Zeiten
an Tiſchen und Bänken auf der „Großen Diele“ im Beiſein des offenen
Sarges. Dabei wurde reichlich gegeſſen und getrunken, von vielen über
reichlich. Uns erſcheint dies als Roheit. Es liegt aber ein alter, heidniſcher
Brauch zugrunde, der ſich durch die Jahrhunderte forterbte, und man wollte
den Toten, als deſſen Gaſt man ſich anſah, durch den reichlichen Genuß von
Speiſe und Trank ehren. An das Mahl ſchloß ſich die Parentation (dat
Utſingen), eine Totenfeier, wie ſie vielfach heute noch üblich iſt, nur daß ſie in
alten Zeiten am offenen Sarge vorgenommen wurde. Im Kirchorte beſorgt
zumeiſt der Geiſtliche die Parentation, in den entfernteren Dörfern bat man

einen Ortslehrer zu dieſem nachbarlichen Dienſte, der beim Geſang ſich durch
einige Schüler unterſtüßen ließ.

Danach hoben die Träger den Sarg auf den Leichenwagen, in der Regel
einen Bauernwagen, wie er bei Feld- und Erntearbeiten diente. In

Dſterby *) war es Sitte, den Sarg mit einem großen, weißen Laken zu

bedecen. Dort ſaßen vor dem Sarg auf einem Bügelſtuhl zwei nahverwandte
Frauen mit einem Rod um den Kopf. Ganz vorne auf einem Sißbrett ſaß
der Fuhrmann. Alle lüfteten den Hut, und die Abfahrt begann. Man hielt

darauf, daß der von alters übliche Leichenweg eingeſchlagen wurde, auch
dann, wenn es einen näheren Weg zur Kirche gab. Der Tote möchte andern
falls keine Ruhe im Grabe finden.

Ebenſo wichtig erſchien unſern Vorfahren die Wahl des Begräbnisplazes.
Wer es irgend ermöglichen konnte, ließ ſich im Gotteshauſe begraben oder
beiſezen. Die meiſten Adelsfamilien hatten in einer oder mehreren Kirchen
Erbbegräbniſſe, und ihre Epitaphien zierten die inneren Kirchenwände.
Andere ſicherten ſich durch ein Geſchenk an die Kirche die Erlaubnis, ihre
Verſtorbenen dort begraben zu laſſen, oder erwarben durch eine feſtſtehende
Abgabe ſich das Recht auf „Begräbnis-Erde“ innerhalb der Kirche. So erklärt
es ſich, daß die alten Kirchhöfe verhältnismäßig klein waren. Nur die Armen

*) Mitteilung von Lehrer Junge in Oſterby (+).
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und Geringen fanden dort eine Grabſtätte. In Kojel zahlte man 1764 für
Begräbnis-Erde zu einer „großen Leiche" 8 Mart, für ein Kind 4 Mart.

Die rieſige Kranzfülle, die wir heute bei den meiſten Beerdigungen ſchauen,
fannte die Vergangenheit nicht. War man mit der Leiche bei der Kirchhofs
pforte angelangt, ſo hoben die Träger den Sarg vom Wagen und ſtellten ihn
auf die mit einem Fußgeſtell verſehene Totenbahre. Jede Kirche verwahrte
in dem Turm oder in dem ſogenannten Leichenhauſe, meiſtens einem ſeitlichen
Anbau an der Kirche, gewöhnlich 2 Totenbahren, eine größere für Erwachſene
und eine kleinere für Kinder. über die Bahre wurde zunächſt eine ſchwarze
Deđe gebreitet, und über den Sarg hängte man das große, ſchwarze „Toten
laken“. über dieſes kam der Länge nach ein weißes Tuch, „Dwehle“, das mit
Steďnadeln ſo in Falten befeſtigt war, daß es genau ſo lang war wie der
Sarg. Ebenſo wurde eine Dwehle quer über den Sarg gelegt, ſo daß ein
Kreuz gebildet wurde. Adelige Perſonen beſchafften für die Beerdigung ihrer
Angehörigen meiſtens einen Sargbehang aus teuren Stoffen (Samt), der
nach der Beiſeßung dem Prediger zufiel. Der Erlös daraus war ein Teil
ſeiner Einkünfte. Die Träger hoben die Bahre auf ihre Schulter und ſchritten
einmal, mancherorts auch dreimal um die Kirche und danach zum Grabe.
Nur wenn eine Leichenpredigt gewünſcht wurde, was jedoch nur bei den
Wohlhabenden vorkam, gings unmittelbar in die Kirche. Meiſtens hatte es
mit einer Grabrede ſein Bewenden.

Solange es noch keine Totengräber gab, mußten die Dorfsgenoſſen, ſobald
die Reihenfolge an ſie kam, das Grab graben, das nach der Feier von den
Trägern zugeſchaufelt wurde. Das Läuten bei Beerdigungen beſorgten drei
Hausväter nach einem feſtſtehenden Turnus, und keiner durfte ſich dieſer Ver
pflichtung entziehen. Die Regelung dieſer Angelegenheit war eine ziemlich
einfache. Es ging in dem Dorfe ein Holzſtab um, der nach der Beerdigung
von denen, die das Läuten beſorgt hatten, an die drei Nächſtfolgenden weiter
gegeben wurde.

Nach der Beerdigung ſammelten ſich die Teilnehmer im Kirchſpielskrüge
und wurden hier mit Branntwein, Braunbier und ,,Stuten“ bewirtet. Eine
Fortſeßung des Gelages fand im Trauerhauſe ſtatt, und die Sitte forderte
es, daß alle, die dem Toten bis zum Grabe gefolgt waren, wiederkamen.
Niemand jah etwas Anſtößiges in der Schmauſerei, die in der Gegenwart
anderen Sitten gewichen iſt. Ales geſchah zur Ehre des Toten, deſſen Seele
man nahe wähnte, und je mehr gegeſſen und getrunken wurde, deſto voll
kommener dachte man ſich die Ruhe des Verſtorbenen. Viele Sterbende baten,
daß für ſie „en ördentliche Grabbeer“, d. h. eine reiche Bewirtung der Gäſte
veranſtaltet werde, und hinterließen wohl gar eine oft ſauer erſparte Geld
ſumme für dieſen Zwec.

Unſere Sutshöfe.

Zu einer Beſonderheit des Kreiſes Eckernförde gehört das Vorhandenſein
zahlreicher Gutshöfe. Sie ſind ungleichmäßig auf den Kreis verteilt. Im
Amte Hütten gehören ſie zu den Seltenheiten; in Schwanſen iſt der Boden
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